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Internetseite betreibt – eine kurze Beschreibung des Vor-
habens einzustellen, die im Verhältnis zum Umfang der
Zuwendung steht und in der auf die Ziele und Ergebnisse
eingegangen und die finanzielle Unterstützung durch die
Europäische Union hervorgehoben wird. Des Weiteren hat
der Zuwendungsempfänger sich einverstanden zu erklä-
ren, dass er und das geförderte Vorhaben mit wesentlichen
Daten gemäß Anhang XII der Verordnung (EU) Nr. 1303/
2013 auf der Liste der Vorhaben erfasst und veröffentlicht
wird.

7.11 Subventionsvorschriften

Zuwendungen sind Subventionen im Sinne des § 264
des Strafgesetzbuches (StGB) sowie des Subventions -
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 9. 10. 1992
(GVBl. LSA S. 724) und unterliegen daher bei Vorliegen
eines Subventionsbetruges der strafrechtlichen Verfolgung.
Private Zuwendungsempfänger sind bei der Antragstellung
und bei der Bescheiderteilung auf die subventionserheb -
lichen Tatsachen sowie auf die Strafbarkeit des Subven -
tionsbetruges nach § 264 StGB (VV Nr. 3.5.1 zu § 44 LHO)
hinzuweisen. Im Zuwendungsbescheid ist darüber hinaus
auf die Offenbarungspflicht nach § 3 des Subventions -
gesetzes vom 29. 7. 1976 (BGBl. I S. 2034) hinzuweisen.

7.12 Aufbewahrungsfristen

Die Bewilligungsbehörde regelt unter Berücksichtigung
der EU-rechtlichen und weiteren auf Rechtsvorschriften
beruhenden Aufbewahrungsfristen im Rahmen des Zu-
wendungsbescheides die Aufbewahrungspflicht für die 
Original-Unterlagen beim Zuwendungsempfänger sowie
die Auflagen gegenüber dem Zuwendungsempfänger für
den Fall der begründeten Verhinderung dieser Leistungs-
pflicht.

8. Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem
RdErl. gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

9. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser RdErl. tritt am Tag nach der Veröffentlichung in
Kraft. Er tritt mit Ablauf des 31. 12. 2023 außer Kraft.

An
das Landesverwaltungsamt

9116
Grundsätze über die Gewährung von Zuweisungen

zur Förderung der Forschung, 
Einführung und Nutzung intelligenter Verkehrssysteme

RdErl. des MLV vom 28. 11. 2016 – 37-30604/IVS

1. Zweck der Zuweisung, Rechtsgrundlagen

1.1 Das für Verkehr zuständige Ministerium des Landes
Sachsen-Anhalt gewährt auf der Grundlage

a) der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 17. 12. 2013 mit gemein-
samen Bestimmungen über den Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozial-
fonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums und den Europäischen Meeres- und Fischerei-
fonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den
Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des
Rates (ABl. L 347 vom 20. 12. 2013, S. 320, L 200 vom
26. 7. 2016, S. 140), geändert durch Verordnung (EU)
2015/1839 (ABl. L 270 vom 15. 10. 2015, S. 1), sowie
der hierzu von der EU-Kommission verabschiedeten
Delegierten- und Durchführungsverordnungen,

b) der Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 17. 12. 2013 über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und 
mit besonderen Bestimmungen hinsichtlich des Ziels
„Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 (ABl. 
L 347 vom 20. 12. 2013, S. 289) sowie der hierzu von
der EU-Kommission verabschiedeten Delegierten- und
Durchführungsverordnungen,

c) des Operationellen Programms für den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) des Landes
Sachsen-Anhalt 2014 - 2020,

d) der Erlasse der EU-Verwaltungsbehörde für den EFRE
für die Förderperiode 2014 bis 2020,

e) des Klimaschutzprogramms 2020 des Landes Sachsen-
Anhalt (http://www.mlu.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bib
liothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/a-Themen/
Klima_Energie/Klimaschutz/Klimaschutzprogramm_
2020/Klimaschutzprogramm2020.pdf),

f) des IVS-Rahmenplans Sachsen-Anhalt (http://www.mlv.
sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_
Verwaltung/MLV/MLV/Uploads/IVS_Rahmenplan/1_IVS-
RP_Anhoerg_Planteil.pdf),

g) der Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 22. 10. 2014 über den Aufbau der
Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (ABl. L 307 vom
28. 10. 2014, S. 1) sowie der hierzu erlassenen Verord-
nungen sowie

h) der §§ 9 und 34 der Landeshaushaltsordnung des Lan-
des Sachsen-Anhalt (LHO) vom 30. 4. 1991 (GVBl. LSA
S. 35), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes
vom 17. 2. 2012 (GVBl. LSA S. 52, 54), einschließlich
der dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO,
RdErl. des MF vom 1. 2. 2001, MBl. LSA S. 241, zuletzt
geändert durch RdErl. vom 28. 1. 2013, MBl. LSA S. 73)

in den jeweils geltenden Fassungen sowie nach Maßgabe
dieser Grundsätze Mittel des Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung und des Landes oder des Bundes für die
Förderung der Forschung, Einführung und Nutzung intelli-
genter Verkehrssysteme (IVS).
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1.2 Mit den Zuweisungen wird das Ziel verfolgt, durch For-
schung, Einführung und Nutzung von IVS die CO2-Emis-
sionen und Belastungen im Verkehrssektor bedeutsam und
nachhaltig zu verringern. Die bestehende Verkehrsinfra-
struktur soll durch leicht zugängliche und diskriminierungs-
freie IVS wirksamer genutzt und der Verkehr sicherer, 
effizienter sowie vor allem energieeffizienter und umwelt-
verträglicher gestaltet werden. Mit dieser Zielsetzung wer-
den Beiträge für ein nachhaltiges Verkehrssystem der
Zukunft unterstützt. Im Vordergrund dieser Beiträge soll 
die Lösung von verkehrlichen Problemfeldern im Umwelt-
bereich (unter anderem die CO2-, Feinstaub-, Stickstoff-
oxid-Reduzierung), die Stauvermeidung durch intelligente
Verkehrslenkung, Verkehrssteuerung und Verkehrsmana-
gement, die Unterstützung der Einrichtung der Elektromo-
bilität durch ihre optimale Integration mit IVS in das Mobi-
litätssystem sowie ein leistungsfähiger, attraktiver ÖPNV
stehen.

Gemäß den Zielen des Operationellen Programms für
den EFRE des Landes Sachsen-Anhalt für 2014 - 2020
werden im Rahmen dieser Grundsätze zur Unterstützung
umweltfreundlicher Verkehrsträger verschiedene Verkehrs-
mittel in ihrem Zusammenspiel für ein CO2-armes und effek-
tives Verkehrssystem berücksichtigt und gefördert. Gleich-
zeitig soll mit den Zuweisungen ein Beitrag zur Verbes-
serung der Qualität und nachhaltigen Entwicklung des 
Verkehrssystems geleistet werden.

1.3 Ein Anspruch auf Zuweisung von Haushaltsmitteln
und Verpflichtungsermächtigungen zur Bewirtschaftung
besteht nicht, die Bewilligungsbehörde entscheidet auf-
grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der
verfügbaren Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächti-
gungen.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Gefördert werden schwerpunktmäßig Vorhaben zur
Umsetzung von Maßnahmen gemäß den Nummern 2.1.1
bis 2.1.3, die den Handlungsfeldern des IVS-Rahmenplans
Sachsen-Anhalt zugeordnet sind und den vorrangigen
Bereichen gemäß Artikel 2 der Richtlinie 2010/40/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. 7. 2010
zum Rahmen für die Einführung intelligenter Verkehrssys-
teme im Straßenverkehr und für deren Schnittstellen zu
anderen Verkehrsträgern (ABl. L 207 vom 6. 8. 2010, S. 1)
entsprechen. Die Handlungsfelder sind:

2.1.1 Handlungsfeld I (Daten) – Optimale Nutzung von
Straßen-, Verkehrs- und Reisedaten als Vorausset-
zung für die Einführung und Nutzung von IVS und
die Erschließung von Energieeffizienz und CO2-Min-
derungspotenzialen im Verkehrssektor. Dies um-
fasst insbesondere:

a) Weiterentwicklung des IVS-Bestandes für die 
landesweite Verkehrslage,

b) Optimierung der Verkehrslagedaten und das 
Qualitätsmanagement,

c) Ausbau und Erweiterung der Lichtsignalanlagen-
Steuerung im Außerortsbereich,

d) Integration der Elektromobilität in die landesweite
Verkehrslage,

e) Ausbau und Erweiterung des rechnergestützten
Betriebsleitsystems für den ÖPNV (Landes-Re-
gio-RBL Sachsen-Anhalt),

f) Verbesserung von Ortung und Navigation im
ÖPNV,

g) Ausbau und Erweiterung des landesweiten Fahr-
gast-Informationssystems Nahverkehr Sachsen-
Anhalt (INSAplus/Regio-Info),

h) Verbesserung der Nahmobilität und der Fein -
erschließung.

2.1.2 Handlungsfeld II (Dienste) – Durchgängige IVS-
Dienste im Verkehrs- und Frachtmanagement, die
das Management von Verkehr im Zusammenhang
mit Energieeffizienz und CO2-Minderung verbes-
sern, die Mobilität der Verkehrsteilnehmer erleichtern
und den Kunden des ÖPNV durch das elektronische
Fahrgeldmanagement im Hinblick auf Information,
Zugang, Buchung und Abrechnung erhebliche 
Komfortvorteile bieten. Dies umfasst insbesondere
die Bereiche:

a) Mobilitätsportal Sachsen-Anhalt,

b) Integration von Mobilitätsdiensten in das Ver-
kehrsmanagement,

c) Software für das Management flexibler Betriebs-
formen,

d) Geografisches Informationssystem für Wegebe-
ziehungen,

e) Elektromobilitätsservice,

f) Strategiemanagement zur Beeinflussung des Ver-
kehrsablaufs,

g) Havariemanagement,

h) Elektromobilität in Verkehr und Logistik,

i) Elektronisches Fahrgeldmanagement.

2.1.3 Handlungsfeld III (Systeme) – Kooperative Systeme,
Verkehrssicherheit und Effizienz, die durch informa-
torische Vernetzung von Fahrzeugen mit Fahrzeugen
und Fahrzeugen mit Infrastruktur Gewinne sowohl
bei der Verkehrssicherheit als auch bei der (Energie-)
Effizienz und CO2-Minderung von Verkehr bewirken.
Hierzu gehören insbesondere die Bereiche:

a) Kooperative intelligente Verkehrssysteme,

b) Landesweites Fahrradmanagement,

c) Umweltorientiertes Verkehrs- und Mobilitätsma-
nagement,

d) Verkehrsinformationen für die Verkehrssicherheit,

e) Großraum, Schwer- und Gefahrguttransporte,

f) Barrierefreiheit und Universelles Design oder
Design für Alle.

2.2 Gefördert werden zudem Vorhaben zur Integration 
der Elektromobilität in das Mobilitätssystem, soweit sie die
intelligente Vernetzung der Systembestandteile (Infrastruk-
tur, Verkehrsmanagement, Fahrzeuge und Fahrzeugbe-
trieb) betreffen und darauf abzielen, elek trobasierte Mobi-
litätsangebote bereitzustellen und die Nutzung elektro-
mobiler Lösungen an den Haltestellen und Haltepunkten
des ÖPNV zu ermöglichen.



75

MBl. LSA Nr. 3/2017 vom 30. 1. 2017

2.3 Gefördert werden auch Vorhaben der anwendungs-
orientierten Forschung und Entwicklung, soweit sie die 
Einführung und Nutzung von Daten, Anwendungen und
Diensten sowie Systemen und Anlagen im Zusammenhang
mit IVS oder den Maßnahmen nach den Nummern 2.1 
und 2.2 im Straßenverkehr und ÖPNV einschließlich not-
wendiger verkehrstechnischer und innovativer Infrastruk-
turmaßnahmen betreffen. Die Erarbeitung von Studien und
Untersuchungen für den Einsatz und die Weiterentwicklung
von IVS im Straßenverkehr und ÖPNV ist darin einge-
schlossen.

2.4 Die Förderung erfolgt schwerpunktmäßig im städ -
tischen Raum einschließlich des Stadt-Umlands. Der städ-
tische Raum umfasst alle Städte, die über 5 000 Einwohner
haben.

3. Empfänger der Zuweisung

3.1 Empfänger der Zuweisung sind

a) die Hochschulen des Landes Sachsen-Anhalt,

b) die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB)
und

c) die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA
GmbH), soweit sie in den Bereichen der ihr mit dem
Geschäftsbesorgungs- und Treuhandvertrag zwischen
ihr und dem Land Sachsen-Anhalt vom 27. 10. 2011
übertragenen Aufgaben tätig wird, also als beliehene
Aufgabenträgerin.

3.2 Gemeinsame Anträge mehrerer Vorhabenträger nach
diesen Grundsätzen und den Richtlinien über die Ge-
währung von Zuwendungen zur Förderung der Forschung,
Einführung und Nutzung intelligenter Verkehrssysteme
(RdErl. des MLV vom 28. 11. 2016, MBl. LSA S. 67) sind
zulässig. In diesen Fällen sind jedem Vorhabenträger nach
diesen Grundsätzen die Zuweisungen für seinen Anteil 
am Gesamtvorhaben gesondert zu gewähren.

4. Voraussetzungen für die Zuweisung

4.1 Eine Zuweisung kann nur gewährt werden, wenn für
das Vorhaben die Gesamtfinanzierung einschließlich der
nicht förderfähigen Ausgaben gesichert ist, das Vorhaben
zur Verringerung von CO2-Emissionen in einem Umfang
von mehr als fünf Tonnen bis zum 31. 12. 2023 führt (be-
deutsamer Beitrag) und mit dem Vorhaben allen Nutzern,
insbesondere den Nutzern im Sinne von Artikel 4 Num-
mer 6 der Richtlinie 2010/40/EU, ein diskriminierungs-
freier Zugang zu dem Verkehrs- und Mobilitätssystem
ermöglicht wird.

4.2 Eine Zuweisung kann darüber hinaus nur gewährt 
werden, wenn das Vorhaben nach Art und Umfang geeig-
net ist, die Ziele des IVS-Rahmenplans Sachsen-Anhalt
umzusetzen.

4.3 Für das Vorhaben ist der Nachweis der Verringerung
von CO2-Emissionen nach allgemeinen, anerkannten
Regeln im Zuge der Antragstellung bei der Bewilligungs-
behörde vorzulegen.

4.4 Für das Vorhaben ist weiter der Beitrag zur Erreichung
der Querschnittsziele, insbesondere der Barrierefreiheit,
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung sowie Gleich-
stellung von Männern und Frauen im Antrag zu begründen.

4.5 Eine Zuweisung zur anwendungsorientierten For-
schung und Entwicklung nach Nummer 2.3 kann nur ge-
währt werden, wenn diese im Zusammenhang mit anderen
Maßnahmen nach den Nummern 2.1 und 2.2, die eine 
CO2-verringernde Wirkung haben, durchgeführt wird. Die
anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung muss
für die anderen Maßnahmen die Grundlagen schaffen, eine
Voraussetzung sein oder ihrer Vorbereitung, Begleitung
oder Nachbereitung dienen.

4.6 Die Zuweisung darf nur für Vorhaben genutzt werden,
die über den durch die öffentliche Hand grundfinanzierten
Bereich hinausgehen.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuweisung

5.1 Die Zuweisung von Haushaltsmitteln und Verpflich-
tungsermächtigungen zur Bewirtschaftung erfolgt projekt-
bezogen.

5.2 Zu den förderfähigen Ausgaben zählen insbesondere:

a) Ausgaben für Personal (Forscher, Techniker und sons-
tiges Personal), soweit es ausschließlich und unmittelbar
für das Vorhaben eingestellt ist und dafür eingesetzt wird,
in der Regel auf der Grundlage befristeter oder Zeit -
arbeitsverträge, in Form von Bruttokosten,

b) Ausgaben, die durch das Vorhaben zusätzlich zum lau-
fenden Geschäftsbetrieb anfallen, z. B. Instrumente und
Ausrüstungen im Zusammenhang mit dem Forschungs-
vorhaben, Dienstleistungen Dritter, Mieten und Pachten,
Erwerb von technischem Wissen, Patenten und Lizen-
zen, Dienstreisen und Fortbildungen,

c) sonstiger sächlicher Verwaltungsaufwand, einschließ-
lich Ausgaben für Material, Lieferungen und Ähnliches,
die unmittelbar in Zusammenhang mit dem Vorhaben
anfallen,

d) Ausgaben für die Elektromobilität in Verkehr und Logistik
durch den Aufbau eines Elektro-Verkehrsmanagements,
insbesondere durch Maßnahmen in den Bereichen In -
formation, Infrastruktur und Ladeeinrichtungen, Dienst-
leistungen sowie durch Forschungs- und Entwicklungs-
projekte,

e) Ausgaben für den Ausbau der Verkehrslagedaten als
zentrales Instrument für Dienste, Services und ein lan-
desweites Verkehrs- und Mobilitätsmanagement,

f) Ausgaben für die Bereitstellung von Straßen-, Verkehrs-
und Reiseinformationen in Echtzeit über ein Mobilitäts-
portal,

g) Ausgaben für die Verbesserung des ÖPNV im Bereich
der Fahrgastinformation, der betrieblichen Steuerung,
des Vertriebs und elektronischen Fahrgeldmanage-
ments,

h) Ausgaben für die Verbesserung der Nahmobilität und
der Feinerschließung,
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i) Ausgaben für den Aufbau eines Strategiemanagements
zur Entwicklung von Systemen und Prozeduren zur
kooperativen Steuerung des Verkehrs,

j) Anschaffung, Installation und Erweiterung der notwen-
digen verkehrstechnischen Infrastrukturmaßnahmen im
Bereich IVS (Ausrüstungsgegenstände und Systeme)
sowie weiterer flankierender Infrastrukturen wie z. B.
Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner zur Verkehrssteue-
rung, insbesondere zur Zuflussdosierung, Anlagen zur
Verkehrs- und Umwelt datenerfassung oder dynamische
Wegweiser (Stadt informationstafeln, dynamische Ver-
kehrsinformationen).

5.3 Nicht förderfähig sind alle anderen Ausgaben, insbe-
sondere:

a) Umsatzsteuer, die nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 2. 2005
(BGBl. I S. 386), zuletzt geändert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 19. 7. 2016 (BGBl. I S. 1730), als Vorsteuer
abzugsfähig ist,

b) Ausgaben, die ein Anderer als der Empfänger der Zu -
weisung zu tragen verpflichtet ist,

c) Zinsen, Finanzierungskosten, Mehrausgaben durch
Nichtinanspruchnahme von z. B. Skonti, Rabatten, Nach-
lässen und

d) Grundstückserwerb.

5.4 Die zweckgebundene Zuweisung an die Empfänger
der Zuweisung nach Nummer 3.1 erfolgt zu 100 v. H. der
förderfähigen Ausgaben. Der Fördersatz aus Mitteln des
EFRE beträgt bis zu 80 v. H.

5.5 Die Zuweisungen pro Antrag müssen mindestens 
10 000 Euro und nicht mehr als 400 000 Euro aus Mitteln
des EFRE betragen.

5.6 Die Doppelförderung eines Vorhabens ist nicht zu -
lässig.

6. Sonstige Bestimmungen für die Zuweisungen

6.1 Die Laufzeit des Vorhabens beträgt in der Regel drei
Jahre.

6.2 Die Zweckbindung beträgt fünf Jahre. Der Zeitraum
beginnt am Tag der Abschlusszahlung. Auf Artikel 71 der
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 wird hingewiesen.

6.3 Die durch das Vorhaben entstandenen Daten, An-
wendungen und Dienste sowie Systeme und Anlagen sind
mindestens für die Dauer der Zweckbindung diskriminie-
rungsfrei vorzuhalten und nicht kommerziell zu betreiben.

6.4 Die Ergebnisse von Vorhaben der anwendungsorien-
tierten Forschung und Entwicklung sind für die interessierte
Öffentlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland in deut-
scher Sprache in einer Fachzeitschrift, einer öffentlichen
Datenbank, einer Internetseite der Forschungsvereinigun-
gen, Forschungsstellen oder Verbänden oder durch öffent-
lichen Schlussbericht zu veröffentlichen.

6.5 Der Empfänger der Zuweisung ist verpflichtet, der
Bewilligungsbehörde auf Verlangen die während der Durch-
führung des Vorhabens anfallenden und für den Erfolg des
Vorhabens auswertbaren Daten zur Verfügung zu stellen.
Dies umfasst sowohl technische Daten zu den Daten,
Anwendungen und Diensten sowie Systemen und Anlagen
als auch Verbrauchsdaten einschließlich der dazugehöri-
gen Ausgaben.

6.6 Der Empfänger der Zuweisung ist darüber hinaus 
verpflichtet, der Bewilligungsbehörde auf Verlangen weitere
Auskünfte über vorhabenspezifische Kennzahlen zu geben
oder eine verbindliche Vorschau für die jeweils bis zum 
Jahresende erforderlichen Fördermittel vorzulegen.

6.7 Das Ministerium, das Landesverwaltungsamt, der
Landesrechnungshof, der Europäische Rechnungshof, die
Europäische Kommission sowie die für die Förderung im
Rahmen des Operationellen Programms für den EFRE des
Landes Sachsen-Anhalt 2014 - 2020 eingerichteten Behör-
den und Stellen sind berechtigt, die zweckbestimmte und
fristgerechte Verwendung der Zuweisung jederzeit zu prü-
fen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen sowie Aus-
künfte einzuholen. Der Empfänger der Zuweisung ist ver-
pflichtet, diesen Behörden und Stellen für das Vorhaben
alle relevanten Auskünfte zu erteilen.

7. Anweisungen zum Verfahren

7.1 Zuweisungen werden nur auf Antrag gewährt.

7.2 Antrags- und Bewilligungsbehörde ist das Landes -
verwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Referat 307 (Verkehrs-
wesen), Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale).
Dokumente und Informationen, die für die Antragstellung,
Durchführung und den Abschluss des Vorhabens relevant
sind, sind dort erhältlich oder im Internet unter www.
lvwa.sachsen-anhalt.de abrufbar.

7.3 Anträge können bei der Antrags- und Bewilligungs -
behörde erstmals bis zum 28. 4. 2017 und nachfolgend
jeweils zum 31. 1. und 31. 7. eines Jahres, letztmals am 
31. 7. 2019 eingereicht werden. Jeweils später abgegebene
sowie zum jeweiligen Stichtag unvollständig eingereichte
Anträge werden nicht berücksichtigt.

7.4 Die Auswahl der Vorhaben erfolgt nach dem in Num-
mer 7.9 beschriebenen Verfahren.

7.5 Die Zuweisungen werden durch schriftliche Mitteilung
bewilligt. Soweit dem Antrag des Empfängers der Zuwei-
sung nicht entsprochen wird, ist dies erforderlichenfalls zu
begründen. Stellt sich heraus, dass der Zuweisungszweck
mit der bewilligten Zuweisung nicht zu erreichen ist, hat die
Bewilligungsbehörde zu prüfen, ob das Vorhaben einge-
schränkt, umfinanziert oder notfalls eingestellt wird oder ob
die Zuweisung ausnahmsweise erhöht werden kann. Maß-
gaben für die Zuweisung ergeben sich sinngemäß aus den
Nummern 1.1, 1.2, 2, 4, 5, 6.1 bis 6.8 und 7 der Allgemeinen
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförde-
rung (AnBest-P). Sie sind grundsätzlich zum Bestandteil
der Mitteilung zur Zuweisung zu machen.

7.6 Die Zuweisung erfolgt nach den Vorgaben der VV zu
§ 34 LHO in Verbindung mit den VV zu § 9 LHO.



77

MBl. LSA Nr. 3/2017 vom 30. 1. 2017

7.7 Die Bewilligungsbehörde hat von dem Empfänger der
Zuweisung den Nachweis der Verwendung entsprechend
der Mitteilung zur Zuweisung einschließlich der Maßgaben
zu verlangen. Die Prüfung des Verwendungsnachweises
hat die Bewilligungsbehörde in entsprechender Anwen-
dung der VV Nr. 11 zu § 44 LHO zu vollziehen. Wird durch
eine Verwendungsnachweisprüfung oder andere Prüfung
die nicht zweckentsprechende Verwendung der Mittel oder
Verstöße gegen Nebenbestimmungen oder Auflage fest-
gestellt, informiert die Bewilligungsbehörde den Zuwei-
sungsempfänger über die nicht zuweisungsfähigen Aus -
gaben oder über die Auswirkungen der Verstöße. Die nicht
zuweisungsfähigen Ausgaben sowie die finanziellen Aus-
wirkungen bei Verstößen sind durch den Zuweisungsemp-
fänger zu tragen und dementsprechend an die Bewilli-
gungsbehörde zurückzuzahlen.

7.8 Die Bewilligungsbehörde prüft im Rahmen der
Antragsbearbeitung, ob und in welchem Umfang das 
Vorhaben zu den Outputindikatoren „Geschätzter Rück-
gang von Treibhausgasemissionen“ „Zahl der geförderten
E-Ladestationen“ des Operationellen Programms EFRE
des Landes Sachsen-Anhalt 2014 - 2020 beiträgt. Ferner
prüft sie, welchen Beitrag das Vorhaben zur Erreichung 
der Ziele des IVS-Rahmenplans Sachsen-Anhalt leistet.
Darüber hinaus findet eine Betrachtung der Querschnitts-
ziele Barrierefreiheit, Chancengleichheit und Nichtdiskrimi-
nierung sowie Gleich stellung von Männern und Frauen
statt.

7.9 Die Auswahl der Vorhaben erfolgt auf der Grundlage
nachfolgender Qualitätskriterien, die alle entsprechend der
nachfolgend festgelegten Gewichtung erfüllt sein müssen:

a) Beitrag zur CO2-Verringerung pro eingesetzten Euro
EFRE-Mittel (Gewichtung 40 v. H.), in der Differenzie-
rung: das Vorhaben leistet einen Beitrag zur Verringe-
rung von CO2-Emissionen im Umfang einer der Klassen
der nachfolgenden Tabelle.

b) Beitrag zur Verbesserung der Qualität und nachhaltigen
Entwicklung des Verkehrssystems in Sachsen-Anhalt im
Sinne der Ziele des IVS-Rahmenplans Sachsen-Anhalt
(Gewichtung 10 v. H.), in der Differenzierung:

aa) das Vorhaben setzt keine der Maßnahmen gemäß
den Nummern 2.1.1 bis 2.1.3 um und ist kein Vor-
haben gemäß den Nummern 2.2 oder 2.3 (null
Punkte; das Vorhaben ist nicht förderfähig),

bb) das Vorhaben setzt eine Maßnahme gemäß den
Nummern 2.1.1 bis 2.1.3 um (zwei Punkte),

cc) das Vorhaben setzt eine der im IVS-Rahmenplan
Sachsen-Anhalt genannten Maßnahmen um (zu-
sätzlich ein Punkt),

dd) das Vorhaben setzt zusätzliche Maßnahmen, die
über die im IVS-Rahmenplan Sachsen-Anhalt ge-
nannten Maßnahmen hinausgehen, um (zusätzlich
zwei Punkte) und

ee) das Vorhaben kombiniert mehrere Handlungsfelder
oder Maßnahmen gemäß den Nummern 2.1.1 bis
2.1.3 und 2.2 (zusätzlich drei Punkte).

Zusätzliche Maßnahmen können unter anderem sein:
Begleitforschung, Netzwerkbildung, z. B. durch umfas-
senden Wissenstransfer oder Erzeugung übertragbarer
Ergebnisse im Sinne eines Mehrwertes, z. B. durch
Handlungsempfehlungen.

c) Beitrag zu den Querschnittszielen Gleichstellung von
Männern und Frauen sowie Nichtdiskriminierung (Ge-
wichtung 10 v. H.), in der Differenzierung:

aa) das Vorhaben beachtet das Prinzip der Nichtdiskri-
minierung nicht (null Punkte, das Vorhaben ist nicht
förderfähig),

bb) das Vorhaben ist neutral hinsichtlich der Quer-
schnittsziele Gleichstellung von Männern und Frau-
en sowie Nichtdiskriminierung (null Punkte, aber 
förderfähig),

cc) das Vorhaben trägt zum Abbau von Zugangshemm-
nissen zum ÖPNV bei (zusätzlich ein Punkt),

dd) das Vorhaben leistet einen Beitrag zur Erreichung
der Barrierefreiheit (zusätzlich zwei Punkte),

ee) das Vorhaben setzt Maßnahmen zur Erreichung 
der Barrierefreiheit um, die über die gesetzlichen
Anforderungen hinausgehen (zusätzlich ein Punkt),

ff) das Vorhaben leistet einen Beitrag zur Erreichung
der Gleichstellung von Männern und Frauen (zu-
sätzlich zwei Punkte) und

gg) das Vorhaben setzt Maßnahmen zur Verbesserung
der Repräsentanz von Frauen im Beruf im Sinne
von § 8 des Bundesgleichstellungsgesetzes vom
24. 4. 2015 (BGBl. I S. 642, 643) um (zusätzlich ein
Punkt).

d) Beitrag zur Verbesserung der Multimodalität von Ver-
kehrssystemen (Gewichtung 30 v. H.), in der Differen-
zierung:

aa) das Vorhaben adressiert ein Verkehrsmittel (ein
Punkt),

bb) das Vorhaben adressiert mehrere Verkehrsmittel
(drei Punkte),

cc) das Vorhaben adressiert mehrere Verkehrsmittel
und führt zum motorisierten Individualverkehr 
CO2-verringende Alternativen ein (zusätzlich zwei
Punkte) und

dd) das Vorhaben adressiert mehrere Verkehrsmittel
und optimiert Reiserouten (zusätzlich zwei Punkte).

e) Innovationsgrad (Gewichtung 10 v. H.), in der Differen-
zierung:

aa) das Vorhaben setzt schwerpunktmäßig Maßnah-
men um, die sich am Stand der Technik orientieren
(drei Punkte),

bb) das Vorhaben setzt schwerpunktmäßig Maßnah-
men um, die sich am Stand von Forschung und 
Entwicklung orientieren (vier Punkte),

Umfang der CO2-Verringerung Punkte

≤ 5 0 Punkte (das 
Vorhaben ist 
nicht förder-
fähig)

5 < ≤ 20 1 Punkt

20 < ≤ 50 3 Punkte

50 < ≤ 100 6 Punkte

100 < 10 Punkte

CO2-Ver-
ringerung 
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cc) das Vorhaben setzt Strom aus erneuerbaren Ener-
giequellen ein (zusätzlich zwei Punkte),

dd) das Vorhaben führt zum Einsatz alternativer Kraft-
stoffe und Antriebe (zusätzlich zwei Punkte),

ee) das Vorhaben berücksichtigt die Nutzerperspektive
durch Nutzerbeteiligung oder wird wissenschaftlich
begleitet (zusätzlich ein Punkt),

ff) bei dem Vorhaben handelt es sich um ein For-
schungsvorhaben (zusätzlich drei Punkte),

gg) bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Verbund-
projekt (zusätzlich ein Punkt) und

hh) das Vorhaben folgt einem interdisziplinären Ansatz
(zusätzlich ein Punkt).

Ein Vorhaben orientiert sich am Stand der Technik, wenn
es auf gesicherte Erkenntnisse aus gültigen Normen und
Standards zurückgreift.

Ein Vorhaben orientiert sich am Stand von Forschung
und Entwicklung, wenn es die wissenschaftstheoretischen
Erkenntnisse der gegenwärtigen Forschungs- und Ent -
wicklungsarbeiten aufgreift.

Nutzerbeteiligung ist jede Form der Einbeziehung der
Nutzer unter anderem durch Betei ligung oder Rückmel-
dung.

Ein Forschungsvorhaben ist ein Vorhaben des plan -
mäßigen Forschens oder kritischen Erforschens zur Ge -
winnung von neuem Wissen oder zur Erweiterung des 
Verständnisses.

Ein Verbundprojekt ist ein Vorhaben der wirksamen und
gleichberechtigten Zusammenarbeit von mehreren Vor -
habenpartnern.

Ein interdisziplinärer Ansatz umfasst mehrere vonein -
ander unabhängige Einzelwissenschaften.

Eine Zuweisung kann nur gewährt werden, wenn sich 
für das Vorhaben ein gewichtetes arithmetisches Mittel der
je Qualitätskriterium nach Absatz 1 Buchst. a bis e erzielten
Punkteanzahl mit einem Wert größer zweieinhalb ergibt.

Die Rangfolge der Anträge ergibt sich aus der Punkte-
anzahl. Hierbei werden alle zu dem jeweiligen Stichtag vor-
liegenden Anträge zu förderfähigen Vorhaben nach diesen
Grundsätzen und den Richtlinien über die Gewährung von
Zuwendungen zur Förderung der Forschung, Einführung
und Nutzung intelligenter Verkehrssysteme berücksichtigt.
Die Bewilligungen werden entsprechend der Rangfolge im
Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel
gewährt. Bei Punktegleichstand wird das Vorhaben bewil-

ligt, das die höhere zu erwartende CO2-Verringerung pro
eingesetzten Euro EFRE-Mittel aufweist. Bei nicht aus -
gewählten Vorhaben erhält der Antragsteller, soweit der
Antrag nicht zurückgenommen wurde, eine schriftliche Mit-
teilung. Eine erneute Antragstellung zum jeweils nächsten
Stichtag ist möglich.

7.10 Publizitätsmaßnahmen

Der Empfänger der Zuweisung hat umfangreiche Publi-
zitätsvorschriften einzuhalten. Auf den Leitfaden für
Begünstigte von Mitteln aus dem EFRE und dem ESF wird
verwiesen. Dieser ist auf der Internetseite http://www.
europa.sachsen-anhalt.de/eu-fonds-in-sachsen-anhalt/
informationen-fuer-antragstellendebeguenstigte/informa
tionsmassnahmen-der-beguenstigten/ eingestellt. Danach
hat der Empfänger der Zuweisung unter anderem – sofern
er eine Internetseite betreibt – eine kurze Beschreibung
des Vorhabens einzustellen, die im Verhältnis zum Umfang
der Zuweisung steht und in der auf die Ziele und Ergebnisse
eingegangen und die finanzielle Unterstützung durch die
Europäische Union hervorgehoben wird. Des Weiteren hat
der Empfänger der Zuweisung sich einverstanden zu erklä-
ren, dass er und das geförderte Vorhaben mit wesentlichen
Daten gemäß Anhang XII der Verordnung (EU) Nr. 1303/
2013 auf der Liste der Vorhaben erfasst und veröffentlicht
wird.

7.11 Aufbewahrungsfristen

Die Bewilligungsbehörde regelt unter Berücksichtigung
der EU-rechtlichen und weiteren auf Rechtsvorschriften
beruhenden Aufbewahrungsfristen im Rahmen der schrift-
lichen Mitteilung zur Zuweisung die Aufbewahrungspflicht
für die Original-Unterlagen beim Empfänger der Zuweisung
sowie die Auflagen gegenüber dem Empfänger der Zu -
weisung für den Fall der begründeten Verhinderung dieser
Leistungspflicht.

8. Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem
RdErl. gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

9. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser RdErl. tritt am Tag nach der Veröffentlichung in
Kraft. Er tritt mit Ablauf des 31. 12. 2023 außer Kraft.

An
das Landesverwaltungsamt


